
A-8492 Halbenrain, Halbenrain 220 * Bezirk Südoststeiermark * DVR 0416223 * UID ATU28596301 
Parteienverkehr: Montag bis Freitag 08:00 bis 12:00 Uhr und nach telefonischer Vereinbarung 

   

 
 
 
GZ: 03/2024 
Ggst.: Protokoll über die Gemeinderatssitzung  

vom 17. April 2024 
 
 

P R O T O K O L L 
 

über die Gemeinderatssitzung vom 17. April 2024 mit dem Beginn um 19.00 Uhr im 
Sitzungssaal der Marktgemeinde Halbenrain in Halbenrain 220, 8492 Halbenrain. 
 
Anwesend: 
Bürgermeister Ing. Raphael Scheucher, Vizebürgermeister Stacher Thomas BA MA 
MA und Gemeindekassier Grafoner Georg. 
 
Die Gemeinderäte: 
Fischer Ingrid, Fischer Markus, Hasenhüttl-Posch Andrea, Jauschowetz Amina, Palz 
Wolfgang, Schnel Martin, Tomory Balazs, Tschiggerl Harald und Zwanzger Oliver. 
 
Ortsvorsteher: 
Seidl Josef  
 
Abwesend: 
Gemeinderäte Eibl Patrick, Kern Helmut beide entschuldigt. Gemeinderätin Tschiggerl 
Theresia nicht entschuldigt. 
 
Die Gemeindebediensteten:  
Sabrina Zweifler, Kern Gerhard 
 
Tagesordnung: 
 
 

1.) Eröffnung und Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit.  
 

2.) Fragestunde. 
 

3.) Genehmigung der Niederschrift der letzten Gemeinderatssitzung vom 28. 
Februar 2024. 

 
4.) Beratung und Beschlussfassung über die Unterstützung der Projektwoche 

der 4. Schulstufe in der Volksschule Halbenrain. 



GR-Protokoll vom 17.04.2024, GZ: 03/2024, Seite: 2 

 
5.) Beratung und Beschlussfassung über die Art der Verteilung der gewährten 

Fördermittel „Gebührenbremse“ im Betrieb Wasserversorgung, 
Abwasserbeseitigung oder Abfallbeseitigung.  

 
6.) Beratung und Beschlussfassung über die Nominierung eines Kommunalen 

Jugendbeauftragten der Marktgemeinde Halbenrain. 
 

7.) Beratung und Beschlussfassung über die Vergabe der Gemeindewohnung 
Nr. 3 bei der Stiege 1 im Wohnhaus Halbenrain 180. 

 
8.) Beratung und Beschlussfassung über die Vergabe der Wohnung Nr. 4 beim 

Mietwohnhaus Halbenrain 120. 
 

9.) Beratung und Beschlussfassung über die Vergabe der Wohnung Nr. 6 beim 
Mietwohnhaus Halbenrain 120. 

 
10.) Beratung und Beschlussfassung über die Unterstützung beim Kauf einer 

Sommersaisonkarte bei der Parktherme Bad Radkersburg. 
 

11.) Beratung und Beschlussfassung über Durchführung einer 
Sommerkinoveranstaltung in Halbenrain. 

 
12.) Beratung und Beschlussfassung über die Weiterführung des 

Kindergemeinderates in Halbenrain. 
 

13.) Beratung und Beschlussfassung über ein Ansuchen für eine 
Flächenwidmungsplanänderung in der KG Dietzen 

 
14.) Beratung und Beschlussfassung über die Kostenbeteiligung anlässlich der 

Erneuerung der Klimaanlage bei der Ordination beim Gemeindezentrum. 
 

15.) Beratung und Beschlussfassung über den Abschluss einer Vereinbarung 
betreffend die Ablagerung von Holz. 

 
16.) Beratung und Beschlussfassung über das Ergebnis zur Verkehrsplanung 

betreffend die Verlegung der Gemeindestraße in der KG Dietzen. 
 

Aufgrund der Dringlichkeitsanträge von Bürgermeister Ing. Raphael Scheucher 
wurden vier neue Punkte mit der einstimmigen Zustimmung des Gemeinderates in 
die Tagesordnung aufgenommen. Die bisherigen Tagesordnungspunkte 17.) bis 22.) 
wurden als Tagesordnungspunkte 21.) und 26.) festgelegt. 

 
17.) Beratung und Beschlussfassung über die Vergabe der Fremdüberwachung 

der Wasserversorgungsanlage der Marktgemeinde Halbenrain. 
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18.) Beratung und Beschlussfassung über die Verrohrung eines Straßengrabens 
beim Anwesen Halbenrain 60. 

 
19.) Beratung und Beschlussfassung über den Auftrag für Durchführung einer 

Kostenschätzung gemäß vorliegenden Brückengutachten. 
 

20.) Beratung und Beschlussfassung über die Zuführung einer Rücklage zur 
zweckgebundenen Haushaltsrücklage Wasserversorgung Rücklage AT11 3812 
8000 3000 2349. 

 
21.) Beratung und Beschlussfassung über die Zuführung einer Rücklage zur 

zweckgebundenen Haushaltsrücklage Müllbeseitigung Rücklage AT86 3812 8000 
3001 4518. 

 
22.) Beratung und Beschlussfassung über die Zuführung einer Rücklage zur 

zweckgebundenen Haushaltsrücklage Abwasserentsorgung Rücklage AT11 3812 
8000 3003 8566. 

 
23.) Beratung und Beschlussfassung über die Zuführung einer Rücklage zur 

zweckgebundenen Haushaltsrücklage Grundstücksankauf Rücklage AT95 3812 
8000 3008 4487. 
 

24.) Beratung und Beschlussfassung über den Rechnungsabschluss 2023 der 
Marktgemeinde Halbenrain. 

 
25.) Vertraulich - unter Ausschluss der Öffentlichkeit 

25.1 Personalangelegenheiten  
25.2 Betriebsangelegenheit 

 
26.) Berichte. 
 

 
Erledigung 

 
zu Punkt 1) 
Der Bürgermeister Ing. Raphael Scheucher eröffnet die Sitzung, begrüßt die 
anwesenden Gemeinderäte und Gemeinderätinnen und stellt die ordnungsgemäße 
Einberufung fest. Auf Grund der Anzahl der anwesenden Gemeinderäte und 
Gemeinderätinnen ist die Beschlussfähigkeit gegeben. 
 
zu Punkt 2.1) 
Gemeinderätin Hasenhüttl-Posch ersucht, dass das Sitzungsgeld, welches an sie 
ausbezahlt wird, direkt an den Hilfsdienst Halbenrain überwiesen wird. Die 
Auszahlung des Sitzungsgeldes ist nur direkt an das Gemeinderatsmitglied möglich, 
da es sich um ein offizielles Einkommen handelt. 
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zu Punkt 2.2) 
Gemeinderat Tomory Balazs fragt an, ob es möglich ist die Straßenbeleuchtung in der 
KG Unterpurkla am Abend früher abzuschalten, da der Wunsch von einigen 
Bewohnern geäußert wurde. Bürgermeister Ing. Raphael Scheucher berichtet, dass 
geprüft wird, ob eine frühere Abschaltung für Teilbereiche ohne großen Aufwand 
möglich ist. 
 
zu Punkt 3) 
Der Gemeinderat hat über Antrag von Bürgermeister Ing. Raphael Scheucher den 
einstimmigen Beschluss gefasst, dass auf die Verlesung des Sitzungsprotokolls vom 
28. Februar 2024 verzichtet wird. Der Gemeinderat hat über Antrag von 
Bürgermeister Ing. Raphael Scheucher das Protokoll einstimmig genehmigt und es 
wurde vom Schriftführer unterschrieben. 
 
zu Punkt 4) 
Bürgermeister Ing. Raphael Scheucher bringt dem Gemeinderat das 
Subventionsansuchen der Volksschule Halbenrain für die Schülerinnen und Schüler 
der 4. Schulstufe für die Projekttage im Nazturpark Zirbitzkogel/Grebenzen zur 
Kenntnis. Die Gesamtkosten (Teilnahmegebühr und Buskosten) für einen Schüler 
bzw. Schülerin betragen € 265,85 wobei 17 Schüler:innen an den Projekttagen 
teilnehmen. 
Der Gemeinderat hat über Antrag von Bürgermeister Ing. Raphael Scheucher 
einstimmig beschlossen, die Projekttage mit einem Beitrag in der Höhe von € 100,00 
pro Schüler:in in Form von Gemeindegutscheinen zu unterstützen. Die Auszahlung 
der Gemeindegutscheine erfolgt gegen Vorlage eines Zahlungsnachweises bzw. einer 
Teilnahmebestätigung. 
 
zu Punkt 5) 
Bürgermeister Ing. Raphael Scheucher berichtet, dass der Bund den Ländern einen 
einmaligen Zweckzuschuss zum Zweck der Finanzierung der Senkung von Gebühren 
für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen für die 
Wasserversorgung, für die Abwasserbeseitigung und für die Müllabfuhr im Jahr 2024 
gewährt hat. Insgesamt werden damit 150 Millionen Euro über die Bundesländer auf 
alle österreichischen Gemeinden verteilt. Diese sind verpflichtet diese Gelder zum 
Zweck der Gebührenentlastung an die Abgabepflichtigen zu verteilen. 
Die Aufteilung der zur Verfügung gestellten Mittel richtet sich nach der Volkszahl, die 
für die Verteilung der Ertragsanteile für das Jahr 2023 heranzuziehen war. Für die 
Marktgemeinde Halbenrain stehen damit € 28.949,00 zur Verfügung, die unter 
anderem an die betroffenen Abgabepflichtigen in Form von Gutschrift refundiert 
werden müssen. 
Der Gemeinderat hat nach eingehender Beratung über Antrag von Bürgermeister Ing. 
Raphael Scheucher einstimmig beschlossen, den erhaltenen Zweckzuschuss im 
„Gebührenbetrieb“ Müllbeseitigung an die Abgabepflichtigen zu verteilen. Die 
Aufteilung erfolgt gemäß der Richtlinie des Landes Steiermark zur Abwicklung des 
Zweckzuschusses zur Finanzierung einer Gebührenbremse, dass alle 
Abgabepflichtigen denselben Förderbetrag erhalten. Der Gemeinderat hat über 
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Antrag von Bürgermeister Ing. Raphael Scheucher einstimmig beschlossen, den 
Zweckzuschuss in Form einer Gutschrift mit Berechnung zur Auszahlung zu bringen. 
Als Stichtag für die Berechnung wird der 01. Juli 2024 seitens des Gemeinderates 
festgelegt, jede Person die zum Stichtag bei der Marktgemeinde als abgabepflichtig 
veranlagt ist und eine Müllgrundgebühr (Abgabe 60) bezahlt, erhält im 3. Quartal 
2024 eine entsprechende Gutschrift, welche auf dem Abgabenbescheid für das 3. 
Quartal 2024 ausgewiesen wird. Die gegenständliche Gutschrift reduziert den 
Gesamtvorschreibungsbetrag für das 3. Quartal 2024. Eine öffentliche Kundmachung 
über die Wahl des Gebührenhaushalts, die Festlegung des Stichtages für die 
Berechnung sowie die Variante für die Berechnung der Gebührenbremse erfolgt in 
ortsüblicher Form (Amtstafel, Gemeindehomepage) im 2. Quartal. 
 
zu Punkt 6) 
Bürgermeister Ing. Raphael Scheucher berichtet, dass er das Amt des kommunalen 
Jugendbeauftragten in der Gemeinde als zentrale Drehschreibe zum Thema Jugend in 
der Gemeinde neu zu besetzen möchte, da er als Bürgermeister nicht mehr die Zeit 
dafür aufbringen kann. 
Auf Grund des Antrages von Bürgermeister Ing. Raphael Scheucher hat der 
Gemeinderat einstimmig Frau Kern Monique, 8492 Halbenrain 180/2/2 zum 
kommunalen Jugendbeauftragten (Ansprechperson für alle Jugendlichen im Alter von 
12-26 Jahren) der Marktgemeinde Halbenrain bestellt. 
 
zu Punkt 7) 
Der Gemeinderat hat über Antrag von Gemeinderat Oliver Zwanzger einstimmig 
beschlossen, die Gemeindewohnung Nr. 3 bei der Stiege 1 im Mietwohnhaus 
Halbenrain 180 auf Grund des vorliegenden Wohnungsansuchen an Herrn Blaß 
Thomas, Gießelsdorf 72/2, 8354 St. Anna am Aigen und Frau Sandra Haas, 8345 
Straden 37 mit 01.06.2024 zu vergeben. 
 
zu Punkt 8) 
Der Gemeinderat hat über Antrag von Bürgermeister Ing. Raphael Scheucher 
einstimmig beschlossen, die Gemeindewohnung Nr. 4 im Mietwohnhaus Halbenrain 
120 auf Grund des vorliegenden Wohnungsansuchen an Herrn Molnar Csaba und 
Frau Csertan Alexandra, 8484 Unterpurkla 54/7 mit 01.06.2024 zu vergeben. 
 
zu Punkt 9) 
Der gegenständliche Tagesordnungspunkt wurde über Antrag von Bürgermeister Ing. 
Raphael Scheucher einstimmig von der Tagesordnung genommen, da kein 
Wohnungsansuchen für die Wohnung Nr. 6 im Mietwohnhaus Halbenrain 120 
vorliegt. 
 
zu Punkt 10) 
Der Gemeinderat hat über Antrag von Bürgermeister Ing. Raphael Scheucher 
einstimmig nachstehende Zuschüsse beim Kauf einer Sommersaisonkarte bei der 
Parktherme Bad Radkersburg ab dem Jahr 2024 beschlossen. Die Auszahlung erfolgt 
gegen Vorlage der Rechnung in Form von Gemeindegutscheine. 
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Kategorie Gemeinde Gutscheine 
Erwachsene € 40,00 
Erwachsene mit Sauna € 40,00 
Lehrlinge, Studenten, Schüler € 40,00 
Kinder (6-15,9 J.) € 40,00 
Familieneintritt (Eltern + 2 Kinder) € 120,00 
Familieneintritt mit Sauna (Eltern + 2 Kinder) € 120,00 
Single mit Kind (1 Elternteil + 1 Kind) € 50,00 
Single mit Kind mit Sauna (1 Elternteil + 1 Kind) € 50,00 

 
zu Punkt 11) 
Bürgermeister Ing. Raphael Scheucher berichtet, dass wieder die Möglichkeit besteht 
über die RegionalMedien Steiermark eine Sommerkinoveranstaltung in Halbenrain zu 
einem Preis von € 1.340,00 exkl. Werbeabgabe (5 %) + 20 % MwSt. durchzuführen. 
Bürgermeister Ing. Raphael Scheucher berichtet, dass der Schlosshof wieder als 
Lokation nach Rücksprache mit der Schulleitung zur Verfügung stünde. Der 
Gemeinderat hat über Antrag von Bürgermeister Ing. Raphael Scheucher einstimmig 
beschlossen, am 25. Juli 2024 im Schlosshof Halbenrain eine 
Sommerkinoveranstaltung bei freiem Eintritt mit den RegionalMedien Steiermark zu 
den angebotenen Bedingungen abzuhalten. 
 
zu Punkt 12) 
Bürgermeister Ing. Raphael Scheucher bringt dem Gemeinderat das Angebot der 
Landentwicklung Steiermark betreffend die Weiterführung des Kindergemeinderates 
2.0 (5 moderierte Workshops inkl. Vor- und Nachbereitung) in der Höhe von € 
7.980,00 zur Kenntnis. Die Kosten für die Weiterführung werden zu 50 % in Form von 
Bedarfszuweisungsmittel vom Land Steiermark rückerstattet. 
Der Gemeinderat hat über Antrag von Bürgermeister Ing. Raphael Scheucher 
einstimmig die Weiterführung des Kindergemeinderates, wie im vorliegenden 
Angebot ausgeführt, beschlossen.  
 
zu Punkt 13) 
Bürgermeister Ing. Raphael Scheucher bringt dem Gemeinderat das Ansuchen von 
Herrn Hofer Christoph, Getreideweg 16, 8423 St. Veit in der Südsteiermark 
betreffend die Umwidmung seiner Grundstücke Nr. 323, 324, 325 und 327 von 
derzeit Freiland in Dorfgebiet bzw. allgemeines Wohngebiet in der KG 66304 Dietzen 
zur Kenntnis. Auf Grund der Randlage sowie der der planmäßigen Darstellung der 
betroffenen Grundstücke und hohen Baulandreserven in der KG Dietzen hat der 
Gemeinderat über von Bürgermeister Ing. Raphael Scheucher einstimmig 
beschlossen, den Antrag auf Umwidmung derzeit abzulehnen.  
 
zu Punkt 14) 
Bürgermeister Ing. Raphael Scheucher bringt dem Gemeinderat das Ansuchen von Dr. 
Marco Auprich, 8492 Halbenrain 220a betreffend einer Kostenbeteiligung für die 
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Erneuerung der Klimaanlage bei der Ordination beim Gemeindezentrum Halbenrain 
zur Kenntnis. Die Gesamtkosten für die Erneuerung der Klimaanlage bei der 
Ordination belaufen sich auf € 21.037,32 inkl. MwSt.. Der Gemeinderat hat über 
Antrag von Bürgermeister Ing. Raphael Scheucher einstimmig beschlossen, Herrn Dr. 
Auprich für die Erneuerung der Klimaanlage einen einmaligen 50%igen Zuschuss zu 
gewähren, wobei die Anlage im Eigentum der Marktgemeinde Halbenrain bleibt. 
 
zu Punkt 15) 
Bürgermeister Ing. Raphael Scheucher bringt dem Gemeinderat das Ansuchen der 
Firma Holzschlägerung Krauthackl, 8492 Halbenrain 92 betreffend die Pacht eines 
Teilstückes der Grundstücke Nr. 559/2 und 559/9 in der KG 66311 für die Nutzung als 
Holzlagerplatz zur Kenntnis. Nach eingehender Beratung und Vorliegen der 
schriftlichen Zustimmungserklärungen der Anrainer hat der Gemeinderat über Antrag 
von Bürgermeister Ing. Raphael Scheucher einstimmig beschlossen, das 
gegenständliche Teilstück im Ausmaß von ca. 800 m² gemäß dem vorliegenden 
Nutzungsvereinbarungsentwurf an die Firma Holzschlägerung Krauthackl mit einem 
jährlichen Entgelt von € 500,00 zu verpachten. Die Nutzungsvereinbarung ist dem 
Protokoll als Beilage A) angeschlossen. 
 
zu Punkt 16) 
Bürgermeister Ing. Raphael Scheucher bringt dem Gemeinderat die Entwürfe für die 
Verlegung der Gemeindestraße in der KG Dietzen beim Anwesen Dietzen 63 vom 
Ingenieurbüro Pilz Verkehrs- Planungs GmbH & Partner Co KG, Hauptstraße 23, 8472 
Straß in Steiermark zur Kenntnis.  
Für den vorliegenden Planungsentwurf wurde bei der Firma Klöcher Baugesellschaft 
m.b.H., 8493 Klöch, Klöchberg 177 eine Kostenschätzung für die Bauarbeiten, welche 
eine Gesamtsumme in der Höhe von € 238.055,57 inkl. MwSt. ergibt, eingeholt. Zu 
diesen Kosten würden noch die erforderlichen Vermessungs-, Grundablöse- bzw. 
Bauaufsichtskosten dazukommen.  
Nach eingehender Diskussion hat der Gemeinderat über Antrag von Bürgermeister 
Ing. Raphael Scheucher einstimmig beschlossen, auf Grund der hohen Kosten die 
Verlegung der Gemeindestraße in diesem Bereich nicht durchzuführen. 
 
zu Punkt 17) 
Bürgermeister Ing. Raphael Scheucher bringt dem Gemeinderat das Honorarangebot 
für die Fremdüberwachung gemäß § 134 WRG zur Kenntnis. 
Gemäß § 134 WRG sind öffentliche Wasserversorgungsanlagen einschließlich der 
Schutzgebiete vom Wasserberechtigten im maximalen Abstand von fünf Jahren auf 
seine Kosten durch Sachverständige oder geeignete Anstalten und Unternehmungen 
hygienisch und technisch überprüfen zu lassen. 
Der Gemeinderat hat über Antrag von Bürgermeister Ing. Raphael Scheucher 
einstimmig beschlossen, den Auftrag für die Fremdüberwachung gemäß § 134 WRG 
für die Wasserversorgungsanlage der Marktgemeinde Halbenrain an die Firma 
Planconsort ZtgmbH, Quergasse 2, 8430 Leibnitz zu einem Preis von € 1.950,00 exkl. 
MwSt. zur vergeben. 
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zu Punkt 18) 
Bürgermeister Ing. Raphael Scheucher berichtet, dass beim Anwesen Halbenrain 60 
bei der „Alten Bundesstraße“ das Grundstück der Gemeinde bei Regen ständig 
überflutet ist und nicht abfließen kann. Durch die stauende Nässe kommt es immer 
wieder zu einem Wassereintritt bei den Wirtschaftsgebäuden der Familie Koller. Der 
Vorschlag der Familie Koller wäre, die Entwässerung mittels einer Rohrleitung entlang 
der Gemeindestraße in den bestehend Regenwasserschacht durchzuführen. Bei 
Übernahme des Rohrmaterials durch die Gemeinde, würde die Familie Koller die 
Verlegungsarbeiten durchführen. Der Gemeinderat hat über Antrag von 
Bürgermeister Ing. Raphael Scheucher einstimmig beschlossen, die Kosten für ca. 45 
Laufmeter Rohrleitung (150 cm Durchmesser) für die Entwässerung des 
Gemeindegrundstückes beim Anwesen Halbenrain 60 zu übernehmen, wenn die 
Familie Koller die Verlegungsarbeiten übernimmt. 
 
zu Punkt 19) 
Bürgermeister Ing. Raphael Scheucher berichtet, dass es auf Grund der vorliegenden 
Brückengutachten sinnvoll wäre, eine Kostenschätzung für die zu sanierenden 
Brücken einzuholen. Der Gemeinderat hat über Antrag von Bürgermeister Ing. 
Raphael Scheucher einstimmig beschlossen, den Auftrag für die Kostenschätzung für 
die erforderlichen Sanierungsmaßnahmen gemäß Brückengutachten an die Firma 
Planconsort ZtgmbH, Quergasse 2, 8430 Leibnitz zu einem Preis von € 1.500,00 exkl. 
MwSt. zu vergeben.  
 
zu Punkt 20) 
Der Gemeinderat hat über Antrag von Bürgermeister Ing. Raphael Scheucher 
einstimmig die Zuführung des Überschusses des marktbestimmten Betriebes Ansatz 
850 Wasserversorgung in der Höhe von € 11.048,63 an die zweckgebundene 
Haushaltsrücklage „Wasserversorgung Rücklage AT11 3812 8000 3000 2349“ 
beschlossen. 
 
zu Punkt 21) 
Der Gemeinderat hat über Antrag von Bürgermeister Ing. Raphael Scheucher 
einstimmig die Zuführung des Überschusses des marktbestimmten Betriebes Ansatz 
852 Müllbeseitigung in der Höhe von € 16.736,67 an die zweckgebundene 
Haushaltsrücklage „Müllbeseitigung Rücklage AT86 3812 8000 3001 4518“ 
beschlossen. 
 
zu Punkt 22) 
Der Gemeinderat hat über Antrag von Bürgermeister Ing. Raphael Scheucher 
einstimmig die Zuführung des Überschusses des marktbestimmten Betriebes Ansatz 
851 Abwasserbeseitigung in der Höhe von € 27.443,84 an die zweckgebundene 
Haushaltsrücklage „Abwasserentsorgung Rücklage AT11 3812 8000 3003 8566“ 
beschlossen. 
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zu Punkt 23) 
Der Gemeinderat hat über Antrag von Bürgermeister Ing. Raphael Scheucher 
einstimmig die Zuführung des Verkaufserlöses des Grundstückes mit der Nummer 
753/6 in der KG 66311 Halbenrain in der Höhe von € 38.351,00 an die 
zweckgebundenen Haushaltsrücklage „Rücklage Grundstücksankauf AT95 3812 8000 
3008 4487“ beschlossen. 
 
zu Punkt 24) 
Sabrina Zweifler bringt dem Gemeinderat den Entwurf des Rechnungsabschlusses 
2023 zur Kenntnis. 
Der Rechnungsabschluss für das Rechnungsjahr 2023 wurde zwei Wochen hindurch in 
der Marktgemeindeamt zur allgemeinen Einsicht aufgelegt. Die mit Anschlags- und 
Abnahmeklausel versehene Kundmachung ist beigefügt. Schriftliche Einwendungen 
zum Rechnungsabschluss wurden nicht eingebracht. Der Bürgermeister stellt die 
richtige Einberufung und die Beschlussfähigkeit des Gemeinderates fest. Der 
Prüfungsausschuss hat den Rechnungsabschluss geprüft und stellt nachstehenden 
Antrag:  
Da die Überprüfung des Rechnungsabschlusses die sachliche und rechnerische 
Richtigkeit ergeben hat, ist dem Bürgermeister und dem Gemeindekassier die 
Entlastung zu erteilen. 

 
Liquide Mittel: 
Liquide Mittel 01.01.2023 
Einzahlungen 2023 
Auszahlungen 2023 

€ 
€ 
€ 

1.659.788,50 
6.960.759,62 
7.407.790,97 

Liquide Mittel per 31.12.2023 € 1.212.757,15 

 
Nach Beratung des Rechnungsabschlussentwurfes und Bericht des 
Prüfungsausschussobmann-Stellvertreter Gemeinderat Schnel Martin über die 
Prüfung des Rechnungsabschlusses hat der Gemeinderat über Antrag von 
Bürgermeister Ing. Raphael Scheucher einstimmig  
 

1. den vorliegenden Rechnungsabschluss und 
2. die Entlastung der Rechnungsleger 

 
beschlossen. 
 

zu Punkt 25) 
Das Protokoll zu Tagesordnungspunkt 15) wurde, da der Punkt für nicht öffentlich 
erklärt wurde, in das Protokoll für nicht öffentliche Sitzungen aufgenommen. 
 
zu Punkt 26.1) 
Obmann-Stellvertreter Gemeinderat Martin Schnel bringt dem Gemeinderat den 
Prüfbericht der letzten Kassaprüfung vom 16.04.2024 sowie den Bericht über 
Rechnungsabschluss 2023 zur Kenntnis. 
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zu Punkt 26.2) 
Bürgermeister Ing. Raphael Scheucher berichtet, dass es auch im Jahr 2024 eine 
Seniorenurlaubsaktion über die BH Südoststeiermark stattfindet. Interessierte 
Personen können sich im Gemeindeamt melden. 
 
zu Punkt 26.3) 
Bürgermeister Ing. Raphael Scheucher berichtet, dass am 25.04.2024 im 
Gemeindeamt ein Workshop „Bleibefaktoren im Vulkanland“ stattfindet.  
 
zu Punkt 26.4) 
Bürgermeister Ing. Raphael Scheucher berichtet, dass in der Kalenderwoche 15 eine 
Besprechung über die Störfallplanung im Bereich Abwasserentsorgung bzw. 
Wasserversorgung stattgefunden hat. 
 
zu Punkt 26.5) 
Bürgermeister Ing. Raphael Scheucher berichtet über ein Gespräch betreffend dem 
Gemeindevisionsprozess im Vulkanland. 
 
zu Punkt 26.6) 
Bürgermeister Ing. Raphael Scheucher berichtet, dass am 19.06.2024 eine 
bezirksweite Blackout Übung stattfindet. 
 
zu Punkt 26.7) 
Bürgermeister Ing. Raphael Scheucher berichtet, dass er Gespräche mit den 
Vertretern von SBIDI über den Glasfaserausbau im Gemeindegebiet Halbenrain 
geführt hat. Es sollen auch Gespräche mit der Firma Speed Connect in näherer 
Zukunft stattfinden. 
 
zu Punkt 26.8) 
Bürgermeister Ing. Raphael Scheucher berichtet über die 
Kindergartenausschusssitzung vom 19.03.2024. 
 
Ende: 20.30 Uhr 


